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Antragsteller:   Alterric Deutschland GmbH 

6 Angaben zum Störfall-Recht 

Hinweis: Einschätzung zur Störfall-Verordnung 12. BImSchV 
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Antragsteller:   Alterric Deutschland GmbH 

Hinweis: Einschätzung zur Störfall-Verordnung 12. BImSchV 

 

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Windenergieanlagen nicht der Störfall-Verordnung 

unterliegen. 

Unter §2 Begriffsbestimmungen des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 

Vorgänge (BImSchG) wird der Betriebsbereich definiert. Laut Definition sind in diesem Bereich 

gefährliche Stoffe bereits vorhanden oder es ist davon auszugehen, dass gefährliche Stoffe bei 

einem außer Kontrolle geratenen industriellen chemischen Verfahren anfallen. 

Windenergieanlagen enthalten wassergefährdende Stoffe, wie Öle und Fette, welche in 

geschlossenen Räumen zu Luftverunreinigungen führen können.  

Die Störfall-Verordnung (12.BImSchV) definiert in §1 den Anwendungsbereich:  

Demnach gilt für Betriebsbereiche, in welchen gefährliche Stoffe in den Mengen vorhanden 

sind, welche die im Anhang I zur 12. BImSchV genannten Mengenschwellen erreichen oder 

überschreiten, die Störfall-Verordnung. Die im Anhang I genannten gefährliche Stoffe werden 

zum größten Teil in Windenergieanlagen nicht eingesetzt. Die übrigen Stoffe erreichen die 

angegebenen Mengenschwellen nicht. 

 


